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Stellungnahme 
zum Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN zu dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 6/5575 „Thüringer Gesetz zur 
Anpassung personalvertretungsrechtlicher Vorschriften“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung des Änderungsvertrages der Fraktionen DIE 
LINKE, SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN zum Gesetzentwurf „Thüringer 
Gesetz zur Anpassung personalvertretungsrechtlicher Vorschriften“ und der 
Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. 
Der vorliegende Änderungsantrag setzt einige Forderungen um, die wir 
bereits zum Regierungsentwurf geäußert haben. Dennoch bleiben an 
verschiedenen Stellen, insbesondere bei der Neugestaltung des § 88, 
Erwartungen unerfüllt, insbesondere die Mitbestimmung bei ganz oder 
teilweise aus Drittmitteln beschäftigten wissenschaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeitern. Zu den unter I. vorgesehenen Änderungen in Artikel 1 nehmen 
wir wie folgt Stellung: 
 
I. 
Die vorgeschlagenen Änderungen des § 88 ThürPersVG in den Punkten 1, 2 
und 3 werden begrüßt. Insbesondere wird hiermit das Anliegen umgesetzt, 
dass auch diejenigen Beschäftigten, die an der Hochschule als Studierende 
eingeschrieben sind, als Beschäftigte im Sinne des ThürPersVG gelten. 
Dennoch sehen wir in Nr. 31 (Änderung von § 88) dringenden 
Änderungsbedarf: 
 

1. Die Regelung in Nr. 4 wird entschieden zurückgewiesen, dass 
drittmittelbeschäftigte wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter 
von der Mitbestimmung durch den Personalrat in entscheidenden 
Personalangelegenheiten vollständig ausgenommen sind. Das ist 
sogar eine Verschlechterung gegenüber der bisher 
antragsgebundenen Mitbestimmung. Da die 
Beschäftigungsverhältnisse dieser Mitarbeiter regelmäßig befristet 
ausgestaltet sind, ist eine Personalratsbeteiligung bei der Einstellung, 
Vertragsverlängerung und Eingruppierung erforderlich, um zu 
gewährleisten, dass rechtliche Rahmenvorgaben und interne 
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Richtlinien zur Ausgestaltung befristeter Arbeitsverhältnisse auch 
eingehalten werden. Die regelmäßige Mitbestimmung durch den 
Personalrat bedeutet einen Beitrag zur Verwirklichung von „Guter 
Arbeit“ im Drittmittelbereich. Es wird daher entschieden die 
Streichung jeglicher Ausnahmeregelungen für drittmittel-
beschäftigte wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter in § 
88 Nr. 4 gefordert. Nur so kann auch die in Kapitel 5.5 des 
Koalitionsvertrages anvisierte Öffnung der Mitbestimmung für 
Drittmittelbeschäftigte umgesetzt werden. 
 

2. Den Vorschlag zur Personalvertretung der Assistenten in Nr. 5 sehen 
wir als Versuch, die Vertretung dieser Beschäftigtengruppe zu 
verbessern. Insgesamt ist die vorgesehene Änderung zu § 88 Nr. 
5 in dieser Form aus mehreren Gründen nicht praktikabel. 

 
Da Assistenten typisch nur Arbeitsverträge für einige Monate und das 
meist während der Vorlesungszeit von April bis Juli bzw. Oktober bis 
Januar haben, wird es kaum Assistenten geben, die ihr Wahlmandat 
im Personalrat über die Wahlperiode von zweieinhalb Jahren 
wahrnehmen können. Die Folge wären regelmäßige Neuwahlen, die 
äußerst aufwändig sind und die Arbeit der Personalräte an anderer 
Stelle lähmen würden. Da Neuwahlen der Gruppenvertreter aber erst 
eingeleitet werden können, wenn die Gruppe nicht mehr im 
Personalrat vertreten ist, entstehen bis zur Neuwahl regelmäßig 
wiederkehrend Zeiten, in denen keine Vertretung gewährleistet ist. In 
Hochschulen mit, entsprechend der Beschäftigtenzahl, 5 
Personalratsmitgliedern entsteht zusätzlich die Gefahr, dass mit dem 
„Wegbrechen“ der Gruppe der Assistenten Neuwahlen nach § 27 Abs. 
1 Nr. 2 des ganzen Personalrats erforderlich sind. Insgesamt bedeutet 
die gewählte Vertretung durch eine eigene Gruppe der Assistenten 
eine Gefährdung effizienter Personalratsarbeit. 
 
Weiterhin ist der normale Wahlzeitraum zwischen März und Mai nicht 
praktikabel, wenn die Arbeitsverträge der meisten Assistenten von 
April bis Juli bzw. Oktober bis Januar laufen. Bei einer Wahl im März 
gäbe es zwar Wahlberechtigte zum Zeitpunkt des 
Wahlausschreibens, nicht aber zur Wahl. Bei einer Wahl im Mai wäre 
es umgekehrt. Beim vorgesehenen Wahlzeitraum nach zweieinhalb 
Jahren ergeben sich dieselben Probleme. 
 
Daher schlagen wir für die Vertretung der Assistenten in Nr. 5 
folgendes vor: 
 
„An jeder Hochschule mit mindestens fünf Assistenten gemäß § 95 
ThürHG wird ein Assistentenrat gewählt, der aus drei, an der FSU 
Jena fünf Assistenten besteht. An allen Personalratssitzungen nimmt 
ein Vertreter des Assistentenrates beratend teil. Die Vertreter des 
Assistentenrates haben in allen Angelegenheiten, die Assistenten  
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betreffen, Stimmrecht. Der Assistentenrat wird parallel zu den Wahlen 
der studentischen Vertreter in den Gremien der Akademischen 
Selbstverwaltung der Hochschulen (Gremienwahlen) gewählt. 
Wählbar sind alle Beschäftigten, die zum Zeitpunkt der Einreichung 
des Wahlvorschlages als Assistent im Sinne des § 95 Thür HG 
beschäftigt sind. Näheres regeln die Wahlordnungen der 
Hochschulen. Die Mitglieder des Assistentenrats sind für die gesamte 
Wahlperiode gewählt unabhängig von ihrem Beschäftigtenstatus. Sie 
scheiden aus dem Amt aus, wenn sie nicht mehr Mitglied der 
Hochschule sind.“ 

 
II. 
Zu den weiteren im Änderungsantrag benannten Punkten halten wir folgende 
Korrekturen für erforderlich: 
 
Zu Nr. 10 (Änderung von § 45) 
Für alle Personalratsmitglieder gilt, dass allein die Anerkennung von 
Personalratsarbeit als Arbeitszeit noch keine wirkliche Entlastung zur 
Erfüllung des Ehrenamtes schafft. Von vielen Dienststellenleitungen wird 
Personalratsarbeit als neben der eigentlichen Tätigkeit liegend angesehen 
und führt damit zu Arbeitsverdichtung und erhöhter Arbeitsbelastung. Der 
Gesetzgeber soll den Dienststellenleitungen daher aufgeben, eine 
tatsächliche Entlastung von Arbeitsaufgaben vorzunehmen, ggf. unter 
Nutzung von Ersatzeinstellungen. Diese tatsächliche Entlastung muss dem 
Personalrat dargestellt werden. Dies muss erst recht für teilfreigestellte 
Personalratsmitglieder gelten. 
 
Zu Nr. 18 (Änderung von § 68) 
Da zahlreiche Maßnahmen über einen längeren Zeitraum andauern und 
dabei auch zahlreiche Veränderungen erfahren, muss die Unterrichtung des 
Personalrates auch während solcher Prozesse sichergestellt sein. Deshalb 
soll in § 68 Abs. 2 Satz 1 nach dem Wort „umfassend“ ein Komma und das 
Wort „fortlaufend“ eingefügt werden.  
 
Zu Nr. 19 (Änderung von § 68a) 
Durch die vorgeschlagene Änderung wird der Anwendungsbereich zwar 
erweitert, bleibt jedoch auf allein wirtschaftlich tätige Unternehmen 
beschränkt. Ein Wirtschaftsausschuss muss auch in Dienststellen möglich 
sein, die zumindest teilweise wirtschaftlich tätig sind, z.B. die Hochschulen 
und das Studierendenwerk Thüringen. Die Einschränkung auf „öffentliche 
Unternehmen“ in Satz 1 ist deshalb zu streichen. 
 
Zu Nr. 20 (Änderung von § 69) 
Der generelle Ausschluss der Mitbestimmung bei Beamten auf Zeit in Abs. 3 
ist nicht sachgerecht. Wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen können 
als akademischer Rat bzw. Oberrat im Beamtenverhältnis auf Zeit beschäftigt 
werden. Sie sind nicht vergleichbar mit den Führungskräften oder 
kommunalen Wahlbeamten, die durch diese Regelung ausgeschlossen  



Seite 4 von 7 

werden und sie unterscheiden sich nicht von anderen wissenschaftlichen 
Mitarbeitern der Hochschule. Deshalb müssen wissenschaftliche Mitarbeiter 
nach § 91 ThürHG hier ausgenommen werden. Dies kann ebenso 
sachgerecht in § 88 erfolgen derart, dass für akademische Räte und Oberräte 
an Hochschulen § 69 Abs. 3 nicht gilt. 
 
In Abs. 5 ist zum einen die Erweiterung auf Beamtenstellen zu streichen. 
Andernfalls entfiele bei solchen Stellen eine Mitbestimmung bei der 
Besetzung mit Beamten niedrigerer Besoldung. Die Ausdehnung auf 
Arbeitnehmer, die ein „außertarifliches Entgelt“ erhalten, ist irreführend und 
damit unklar, weil außertariflicher Eingruppierung auch für Arbeitnehmer der 
unteren Entgeltgruppen denkbar ist. Eine klare Formulierung wäre „die 
Beamten der Besoldungsgruppen A 16 und höher sowie die Arbeitnehmer mit 
Entgelten oberhalb der Entgeltgruppe 15“. Dies schränkt den 
ausgenommenen Personenkreis präzise ein. 
 
Zu Nr. 22 (Änderung der §§ 70 bis 76) 
Zu § 73: 
Die im Änderungsantrag vorgesehene Neuregelung der 
Mitbestimmungsrechte kennt den Begriff der eingeschränkten Mitbestimmung 
nicht mehr, obschon das Verfahren unverändert erhalten bleibt. Daher ist es 
angezeigt, in § 73 in allen Absätzen das Wort „eingeschränkt“ zu streichen. 
 
Da durch die Neuordnung die Mitbestimmungstatbestände, in denen die 
Einigungsstelle lediglich eine Empfehlung an die oberste Dienstbehörde 
verabschiedet, jetzt als Negativliste erscheint, muss verhindert werden, dass 
diese Liste beliebig erweiterbar ist und dadurch die Mitbestimmung weiter 
eingeschränkt wird. Deshalb ist in § 73 in allen Absätzen das Wort 
„insbesondere“ zu streichen. 
 
Insgesamt halten wir aber an unserer bereits zum Gesetzentwurf der 
Landesregierung geäußerten Auffassung fest, dass die Einigungsstelle 
immer bindende Beschlüsse fassen sollte. Für die theoretisch denkbaren 
Fälle, dass dadurch das Gemeinwohl beeinträchtigt wird, besteht bereits die 
Möglichkeit, auf der Ebene der Landesregierung endgültig auch abweichend 
vom Beschluss der Einigungsstelle zu entscheiden (§ 71 Abs. 6 des derzeit 
geltenden ThürPersVG). 
 
Zu § 74: 
Die in § 74 vorgesehene Regelung lehnen wir ab. Sie verstößt unserer 
Meinung nach gegen rechtsstaatlich Prinzipien, da sie es ermöglicht, dass 
eine Beteiligte in einem Einigungsstellenverfahren einseitig einen bindenden 
Beschluss ganz oder teilweise aufhebt. Damit werden 
Einigungsstellenverfahren entwertet, ja sogar sinnlos. Die derzeit geltende 
Regelung in § 71 Abs. 6 ThürPersVG, wonach dies nur durch die 
Landesregierung erfolgen kann, ist daher unbedingt beizubehalten. 
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Zu § 75: 
Ausgehend von den Erfahrungen der Ressortumbildung 2014, wo 
Dienstvereinbarungen willkürlich für ungültig erklärt wurden, sollen in § 75 
Regelungen aufgenommen werden, die bei Umbildung von Dienststellen die 
Weitergeltung von Dienstvereinbarungen in dem Geltungsbereich, für den sie 
vor der Umbildung galten, bis zum Abschluss neuer Vereinbarungen 
sicherstellen. Ziel ist es, für die Beschäftigten einmal vereinbarte allgemeine 
Regelungen zu ihren Arbeitsbedingungen auch in Übergangszeiträumen zu 
erhalten. Dies kann damit verknüpft werden, dass zwischen den 
Betriebsparteien unverzüglich Verhandlungen zu Neuregelungen 
aufgenommen werden sollen. 
 
Zu Nr. 24 (Änderung von § 77) 
Für die Hochschulen läuft das Anhörungsrecht zur Personalanforderung leer, 
da die Steuerung über Globalbudgets und mehrjährige Vereinbarungen 
erfolgt. Deshalb soll zusätzlich ein Anhörungsrecht vor dem Abschluss von 
Rahmen-, Ziel- und Leistungsvereinbarungen neu in das Gesetz 
aufgenommen werden, um die Personalräte zu den Auswirkungen auf die 
Personalausstattung zu hören. 
 
Zu Nr. 30 (Änderung von § 83) 
In § 83 Abs. 1 fehlt die in § 45 Abs. 4 vorgesehene Zuständigkeit der 
Verwaltungsgerichte in Streitfällen nach § 45. Sie sollte deshalb in § 83 Abs. 
1 als neue Nr. 5 ergänzt werden. 
 
Zu Nr. 34 (Änderung von § 95) 
Wenn das Ziel von § 95 Abs. 1 ist, ab 31.05.2022 die Amtszeit aller 
Personalvertretungen neu beginnen zu lassen, muss in § 95 Abs. 1 Satz 3 
der zweite Halbsatz nach dem Semikolon gestrichen werden. Andernfalls 
würden innerhalb des Jahres vor dem 31.05.2022 gewählte Personalräte 
über dieses Datum hinaus bis 2026 sowie Jugend- und Auszubildenden-
Vertretungen bis 2024 im Amt bleiben. 
 
§ 95 Abs. 1 Satz 4 muss gestrichen werden. Er suggeriert, dass die 
geänderten Freistellungsstaffeln des § 45 Abs. 4 erst ab 2022 gelten. Mit 
dem In-Kraft-Treten zu übernehmende Aufgaben und Zuständigkeiten 
erfordern aber auch die entsprechenden Freistellungen zur Bearbeitung. 
 
III. 
 
Folgende Punkte werden vom Änderungsantrag nicht berührt. Wir erlauben 
uns dennoch, auf notwendige Veränderungen aufmerksam zu machen: 
 
Zu § 14 Abs. 1 
Wir begrüßen für die Wählbarkeit zum Personalrat die Verkürzung der 
Zugehörigkeit zur Dienststelle auf drei Monate. Kritisch sehen wir die weiter 
bestehende Voraussetzung von einem Jahr Zugehörigkeit in der öffentlichen 
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Verwaltung. Konsequent wäre dann auch hier eine Halbierung der Frist auf 6 
Monate gewesen. 
 
Zu § 14 Abs. 2 
Da die Gleichstellungsbeauftragte oder Vertrauensfrau sowie die jeweiligen 
Stellvertreter nicht Mitglied des Personalrats sein dürfen, ihre Mitgliedschaft 
erlischt nach § 29 Abs. 1 Ziffer 9 bei Bestellung, ist auch die Wählbarkeit 
auszuschließen. Andernfalls entstünde die paradoxe Möglichkeit, dass eine 
zum Wahlzeitpunkt bereits bestellte Gleichstellungsbeauftragte Mitglied des 
Personalrates werden könnte. Wegen der gleichartigen Stellung in der 
Hochschule muss diese Regelung überdies auch auf die 
Diversitätsbeauftragten und deren Stellvertreter nach § 7 ThürHG 
Anwendung finden. 
 
Zu § 16 
Auch die Mitgliederzahl von Personalräten sollte sich an denen des BetrVG 
orientieren. Der vergleichbare Aufgabenumfang von Betriebs- und 
Personalräten rechtfertigt eine diesbezügliche Gleichbehandlung. 
 
Zu § 17 Abs. 3 
Die Regelung der Mindestvertretung von Gruppen erzwingt in vielen Fällen 
eine überproportionale Mindestvertretung einer Gruppe. Damit jede Gruppe 
vertreten ist, sei ihr Anteil auch noch so gering, sieht man von der Regelung 
in Abs. 5 für zahlenmäßig sehr kleine Gruppen einmal ab, genügt in § 17 (3) 
die Festlegung: „Eine Gruppe erhält mindestens einen Vertreter.“ Damit ist 
die Vertretung einer Gruppe in jedem Fall sichergestellt. Ist der Anteil der 
Gruppe an der Beschäftigtenzahl größer, bekommt sie durch das Hare-
Niemeyer-Verfahren mehr Sitze zugewiesen. Mit einer solchen 
Mindestsitzregelung wird die Zusammensetzung des Personalrates 
proportional zur Zusammensetzung der Belegschaft in der Dienststelle 
besser erreicht. 
 
Zu § 23 Abs. 1 
Die Fristsetzung von 8 Wochen zwischen Bestellung des Wahlvorstands und 
Wahl ist absolut praxisuntauglich. Zur Begründung verweisen wir auf unsere 
Stellungnahme zum Änderungsentwurf der Landesregierung. Die bestehende 
Formulierung bleibt auch mit der Präzisierung des Zeitraumes 
missverständlich, da der sprachliche Bezug nicht korrekt ist. Wenn eine 
Begrenzung für den Zeitraum bis zum Erlass des Wahlausschreibens auf im 
Regelfall 8 Wochen ab Bestellung des Wahlvorstandes vorgenommen 
werden soll, dann muss im zweiten Halbsatz das Wort „sie“ durch „dies“ 
ersetzt werden. 
 
Zu § 29 Abs. 1 
Wegen der Neufassung des ThürHG ist eine Regelung neu aufzunehmen, 
die den Beauftragten für Diversität nach § 7 ThürHG und deren Stellvertreter 
mit den Gleichstellungsbeauftragten bzw. Vertrauensfrauen und deren 
Stellvertretern gleichstellt. Beide Beauftragte haben in der Hochschule eine 
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vergleichbare Stellung inne. § 29 Abs. 1 Ziffer 9 muss daher auch auf die 
Diversitätsbeauftragten Anwendung finden. 
 
Zu § 33 Abs. 4 
Die Einschränkung in Satz 2 auf die Liste mit der zweitgrößten abgegebenen 
Stimmenzahl ist nicht sachgerecht, da dies auch auf die Liste mit der größten 
Stimmenzahl zutreffen kann. Deshalb sollten die Worte „die zweitgrößte 
Anzahl“ und das Komma sowie das Wort „jedoch“ gestrichen werden. Hat die 
zweitgrößte Liste mindestens ein Drittel der abgegebenen Stimmen erreicht, 
so trifft das in jedem Fall auch auf die Liste mit der größten Stimmenzahl zu. 
Eine dritte Liste, die diese Bedingung erfüllt, ist dagegen nicht denkbar. Mit 
der Streichung würde die gleiche Wirkung erreicht, ohne eine Liste zu 
benachteiligen. 
 
Zu § 60 Abs. 2 
Eine Verlängerung der Amtsperiode der Jugend- und Auszubildenden-
Vertretungen halten wir für unzweckmäßig. Die zweijährige Amtsperiode 
entspricht weitaus besser den Ausbildungszyklen. Wenn dennoch eine 
Verlängerung der Amtszeit der Personalräte auf 5 Jahre erfolgen soll, ist es 
zu begrüßen, dass auch eine Verlängerung der Amtszeit der JAV auf 2 Jahre 
und 6 Monate erfolgt. Der im Entwurf vorgesehene Termin für die zwischen 
zwei Personalratswahlen liegende JAV-Wahl im Zeitraum 1. Oktober bis 31. 
Dezember führt aber zu ungleich langen Wahlperioden, nämlich zu 2 Jahren 
und 7 Monaten und zu 2 Jahren und 5 Monaten. Dieser Wahltermin sollte 
deshalb auf den Zeitraum vom 1. September bis 30. November, der Beginn 
der Amtszeit nach dieser Wahl auf den 1. Dezember festgelegt werden. 
Damit ergeben sich gleich lange Amtsperioden. 
 
 
Wir bitten um die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und die weitere 
Einbeziehung in das Gesetzgebungsverfahren. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Heike Budnitz 
Vorsitzende des HPR


